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Der Deutsche Bundestag, Dienstleister der Eliten?

„Die Mitglieder des Deutschen Bundestages vertreten den Willen des ganzen Volkes und sollen die unterschiedlichen Interessen der Bürger im Parlament zur Sprache bringen. Sie tragen die Verantwortung für den inneren und äußeren Frieden, sie sorgen für die Gestaltung des Rechts- und Sozialstaates...“ So in etwa wird die Arbeit des Deutschen Bundestages gern in der Öffentlichkeit dargestellt, hinter vorgehaltener Hand wird dagegen oft von der Entwicklung zum Elitestaat gesprochen, bzw. von einer „Herrschaft der Verbände“. Ursache für diese Angst ist das für den „einfachen“ Bürger nahezu undurchschaubare, immer komplexer und undurchdringbarer werdende System der vielfältigen Einflussnahme durch Interessengruppen und die gleichzeitig zunehmende Partikularisierung von Interessen. Die Parlamentarier und mit ihnen der Deutsche Bundestag als Ort der politischen Willensbildung und der Gesetzgebung werden ständig von verschiedenen Gruppierungen umworben, die sich davon vor allem Vorteile und Vergünstigungen erhoffen. Von den Medien wird diese Seite des parlamentarischen Alltags meist totgeschwiegen, vielleicht weil dadurch auch die Macht der sogenannten „Vierten Gewalt“, also der Medien in ein anderes Licht rücken würde. Im Folgenden soll deshalb die Rolle der Interessengruppen bzw. ihre Verflechtung in den Prozess der politischen Willensbildung im Deutschen Bundestag ergründet werden.

Die Parlamentarier

Im Vergleich zu den öffentlichen Debatten und Stellungnahmen der Politiker erfährt der Bürger in der Regel wenig über die Aktivitäten der Abgeordneten. Auch deren Vorgeschichte und ihr Weg in die Politik finden kaum Beachtung. Viele Bürger meinen, die Abgeordneten des Bundestages seien ausschließlich mit der Meinungsbildung und Beschlussfassung im Parlament beschäftigt. Ihre enge Verbundenheit mit der Wirtschaft und anderen Kreisen bleibt meist verborgen. Um diesen Sachverhalt zu prüfen, ist es notwendig zu betrachten, wer überhaupt im Bundestag sitzt. 

Dazu dienen vor allem die vom Bundestagspräsidenten herausgegebene Broschüre „Deutscher Bundestag“ sowie verschiedene Chroniken über die einzelnen Wahlperioden. (Leider sind die Biographien der Abgeordneten des öfteren unvollständig, ja es werden sogar wesentliche Punkte ihrer Karriere ausgelassen.) Die folgende Übersicht zeigt die im 14. Bundestag (669 Mitglieder) vertretenen Berufsgruppen:

	Berufsgruppe
	Anzahl
	In Prozent

	öffentlicher Dienst
	317
	47%

	sonstige Angestellte und Freiberufler
	147
	22%

	Angestellte von Wirtschaftsverbänden, Parteien, Gewerkschaften
	140
	21%

	Anwälte
	50
	8%

	Kaufmänner und Einzelhändler
	3
	unter 1%

	Apotheker
	2
	unter 1%

	Architekten
	2
	unter 1%


Quelle: „Die Zeit“ 42/1998

In einer Statistik des Focus ( Focus 12/1999 ) werden einzelne Gruppen noch einmal genauer bezeichnet bzw. aufgegliedert: Die Personen des öffentlichen Dienstes gliedern sich lt. Focus in 89 Lehrer, 12 Richter und zwei Staatsanwälte. Die Selbstständigen gliedern sich in 18 Unternehmer, 15 Landwirte und 9 selbstständige Handwerker. 

Aus der Aufstellung ist ersichtlich, dass die Mitglieder des Deutschen Bundestages mehrheitlich ein gehobenes Bildungsniveau besitzen, und daher in Ausübung ihrer Berufe auch „gehobeneren Kreisen“ angehören. Die Frage nach der Möglichkeit der Bewältigung der komplexen politischen Tätigkeit durch weniger intellektuelle Gruppen kann an dieser Stelle nicht beantwortet werden, viel interessanter scheint der Zusammenhang zwischen den beruflichen Wurzeln der Bundestagsmitglieder und deren politischer Aktivität. Es drängt sich der Verdacht auf, die Mitglieder des Bundestages könnten die Interessen ihrer Verbände und Berufsgruppen vor die Interessen der Gesellschaft stellen. Dazu muss analysiert werden, inwieweit das Engagement der Parlamentsmitglieder in Verbänden und Interessenverbänden Einfluss auf den Meinungsbildungsprozess im Bundestag hat. Gibt es Personen die eine bessere Chance haben in den Bundestag zu gelangen als andere? Wenn ja, was macht sie zu dieser Elite? 

Der bedeutendste Kanal in die höheren Ämter ist nach wie vor die Parteiarbeit, aber schon an zweiter Stelle steht die erfolgreiche Arbeit in Verbänden. Wer sich politisch engagieren will, muss vorerst eigene finanzielle Mittel in erheblichem Umfang einbringen, oder sich von Sponsoren und Spendern unterstützen lassen. Der einfache Bürger kann nur schwerlich diese Hürde nehmen. Finanzielle Unterstützung aus Kreisen der Wirtschaft setzt im Allgemeinen eine Tätigkeit in Unternehmen voraus. Nur selten wird der Anfang einer politischen Karriere von den Parteien finanziert. Tendenziell steigt die Anzahl der Politiker, die ihre Karriere schon im Studium planen und vorantreiben, die Zahl der Honoratioren, die als Belohnung für jahrelange ehrenamtliche Tätigkeit im kommunalen Bereich berufen werden, sinkt dagegen.

Der Auswahlprozess innerhalb der Parteien wird immer vor dem Hintergrund des Erhalts parteipolitischer Macht vorangetrieben. Nicht der Wähler, sondern die Parteien entscheiden letztendlich, wem welches Amt zukommt. Wer beispielsweise in seinem Wahlkreis durchfällt, kann trotzdem ins Parlament einziehen, wenn er von seiner Partei auf der Landesliste an günstiger Stelle nominiert wird. Vereint die Partei genügend Stimmen auf sich, profitiert der abgelehnte Kandidat von der Verhältniswahl, wodurch die vom Wähler gefällten Entscheidungen ignoriert werden. Die Partei hat auf diesem Wege die Möglichkeit, natürlich gegen entsprechende Wahlhilfe, Vertreter bestimmter Interessengruppen durchzubringen. Das kann durchaus als eine Bevorzugung von Eliten betrachtet werden. Welchen Interessen werden sich diese Amtsinhaber dann eher widmen, denen der Gemeinschaft oder denen der Interessenverbände, welchen sie ihre Karriere zu verdanken haben? Die Frage danach ist die Frage nach der Verantwortung, Verantwortung vor wem? Eine Frage, die sich nicht im Hinblick auf jeden beliebigen Bundestagsabgeordneten schlüssig beantworten lässt, da sie wesentlich vom Selbstverständnis jedes einzelnen Politikers abhängt. Die „Gefahr“ der Einflussnahme ist jedoch groß, da nur eine geringe Anzahl der Bundestagsabgeordneten sich ausschließlich mit der Parlamentsarbeit beschäftigt, wie die nachfolgende Aufstellung zeigt:

Fraktion

 Personenzahl

in Prozent

SPD


68


22,8%

CDU/CSU

52


21,2%

B 90/Grüne

17


36,2%

PDS


14


38,9%

FDP

 
8


18,6%

Eine bei den Abgeordneten beliebte Art des Engagements ist die Begleitung von Aufsichtsratsmandaten und Unternehmensfunktionen:

Fraktion

Aufsichtsratsmandate

 Unternehmensfunktionen

SPD


91



37

CDU/CSU

82



70

FDP
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Außerdem bekleiden die Abgeordneten Nebenposten in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts, dabei bekleiden Mitglieder der CDU/CSU-Fraktion 108, der SPD-Fraktion sogar 122 Posten. Dazu sollte bemerkt werden, dass manche Bundestagsabgeordnete bis zu 6 solcher Posten bekleiden. Hinsichtlich der Arbeit in Verbänden kommt der 14. Deutsche Bundestag mit seinen 669 Abgeordneten auf 182 Verbände, in denen sich die Parlamentarier engagieren. 244 der 298 SPD Abgeordneten sind Gewerkschaftsmitglieder. Noch deutlicher werden die außerparlamentarischen Bemühungen der Abgeordneten durch die große Anzahl der Vereinsposten:

Fraktion

Anzahl der Abgeord.

Anzahl der Vereinsposten

CDU/CSU

245



257!
SPD


298



190

FDP

 
43



54!
B 90/Grüne
 
47



30

PDS


36



16

Die Differenz gibt besonders bei den Fraktionen der CDU/CSU und der FDP zu denken, da es sogar mehr Vereinsposten als Fraktionsmitglieder gibt. Spitzenreiterin im Posten besetzen ist die ehemalige Bundestagspräsidentin Rita Süßmuth mit 17 Funktionen.

Ist diese Ämterhäufung noch akzeptabel? Zumindest drängt sich die Frage nach der Bewältigung der gehäuften Ämter und Funktionen auf. Die Abgeordneten sehen sich quasi „zwischen allen Stühlen“ und finanzielle Gesichtspunkte fließen sicherlich auch mit in die Planungen der Politiker ein. Sie sind keine Beamte und haben somit keine Tätigkeits- bzw. Versorgungsperspektive auf Lebenszeit. Sie leben mit strengen Vorschriften und werden von der Öffentlichkeit, allen voran den Medien, auf eventuelles Fehlverhalten geradezu belauert.

Die Lobbyisten – Wer beeinflusst die Parlamentarier?

Der Begriff Lobby wird als „Wandelhalle eines Parlamentsgebäudes“ definiert und rührt von den frühen Parlamentsgebäuden Großbritanniens her. Damals war die „Lobby“ ein Treffpunkt der Parlamentarier mit Interessenvertretern der Wirtschaft, der Industrie und sonstigen Funktionären. Nutzen hatten beide Seiten, die Interessenvertreter konnten für ihre Belange und Interessen werben sowie auf Missstände hinweisen, die Parlamentarier erhielten dafür wertvolle Informationen die ihnen später Vorsprung bei der Bearbeitung politischer Vorlagen einbrachten. Hierzulande ist dieser Begriff eher negativ belastet und wird oft in die Nähe von Machtmissbrauch und Korruption gedrängt. Lobbyismus wird als „Versuch der Beeinflussung der Abgeordneten durch Interessengruppen“ definiert. 

Dabei spielt Geld im heutigen Lobbyismus nicht mehr die vordergründige Rolle, es sind Informationen und Fachwissen, die als „Währung“ gelten. Die wichtigsten Kontaktpartner für Verbände sind die Arbeitseinheiten in den Bundesministerien bzw. andere Verbände mit gleichen oder zumindest ähnlichen Interessenlagen und heutzutage besonders relevant, die Medien. Lobbyismus kann man als ein Tauschgeschäft verstehen, durch das spezifische Informationsdefizite ausgeglichen werden. Die Verkürzung der Informationswege spielt dabei eine entscheidende Rolle. Ein Lobbyist mit guten Kontakten zu Amtsinhabern und Mandatsträgern im Bundestag sitzt sozusagen an der Quelle. Bevor Gesetze und Informationen den Weg durch die Bürokratie und den Dienstweg geschafft haben, kann der Lobbyist sich schon auf die verändernde Situation einstellen und sich anpassen. Dieser Vorsprung an Zeit kann er in wirtschaftliche Vorteile ummünzen. Auch die Funktionäre der Verbände treten nicht als Bittsteller auf. Für ihre Loyalität erwarten sie Sondervergünstigungen (z.B. Steuervergünstigungen oder auch Subventionen). Aus diesem Kreislauf des Gebens und Nehmens entstehen feste Arbeitsbeziehungen, aus denen ein weitverflochtenes Netz von teilweise fast undurchdringlicher Komplexität hervorgeht. Erreicht werden soll von Seiten der Lobbyisten sowie der Politiker eine Stabilität, gepaart mit einer höchstmöglichen Berechenbarkeit. So bleiben beide Seiten von unerwarteten Negativerfahrungen verschont. 

Unterschieden wird in politische Lobby und Beschaffungslobby. Die politische Lobby zielt auf die Beeinflussung der politischen Willensbildung und sucht auf politische Entscheidungen einzuwirken. Bei der Beschaffungslobby unterscheidet man zwischen einer kaufmännisch-technischen und einer Subventionsbeschaffungs-Lobby.  Der kaufmännisch-technischen Lobby geht es hauptsächlich um Staatsaufträge oder um staatliche Unterstützung bei Auslandsgeschäften, ferner bemüht sie sich um Kontakte und Geschäfte mit den Ministerien, Bundesbehörden und vor allem mit der Bundeswehr. Die Subventionsbeschaffungslobby hat sich darauf spezialisiert, als sogenannte Innovations- und Technologieberater Fördermittel für Unternehmen, Institute und andere Einrichtungen zu erlangen. Lobbyisten verknüpfen ihre Forderungen und Anregungen gern mit den Bedürfnissen des Gemeinwohls, wodurch sie ein höheres Gewicht erlangen und als gesellschaftlich relevant gerechtfertigt werden.

Seit 1. November 1972 gibt es eine Lobbyliste, die einen Überblick darüber ermöglicht, wer in der Politik aktiv ist. Anfangs galt die Liste als diskriminierend, was wiederum auf das negative Allgemeinverständnis des Lobbyismus in Deutschland hinweist. Mittlerweile hat sich die Meinung über die Liste förmlich umgekehrt. Es gilt nun als Statussymbol, in dieser Liste aufgeführt zu sein. Wer sich als Interessenvertreter profilieren und durchsetzen will, ist auf einen Eintrag in der Lobbyliste angewiesen. Im März 1973 waren bereits 635 Interessenvertretungen registriert. 1998 gab es eine „Bekanntmachung der öffentlichen Liste über die Registrierung von Verbänden und deren Vertretern“. Darin waren insgesamt 1673 Eintragungen enthalten. Laut Bundestagsbeschluss vom 14. März 1973 wurden jedoch keine Körperschaften, Stiftungen und Anstalten des öffentlichen Rechts, sowie deren Dachorganisationen aufgenommen, weil sie keine Verbände im Sinne der Anlage 2 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages sind. Ausgelassen wurden auch regionale Organisationen, deren Interessen bereits auf überregionaler Ebene vertreten werden sowie Einzelfirmen. Verlierer sind zumindest relativ die Parteien und die großen Wirtschaftsverbände, die immer mehr Anteile ihrer Einflussnahme aufteilen müssen. 

Das Bundespresseamt hat 1998 erklärt, dass in Bonn zu diesem Zeitpunkt 17.523 Vertreter von Interessenverbänden aktiv waren. Diese Zahl dürfte seither noch gestiegen sein, seitdem Berlin nun Hauptstadt und Regierungssitz ist. Allein durch diese nahezu unüberschaubare Liste wird die große Differenzierung der Interessen, und die immer weiter ansteigende Komplexität des Systems deutlich. Immer mehr Lobbyisten suchen nach Mitteln der Beeinflussung der Politik und buhlen um Aufmerksamkeit, um Einfluss auf die Gestaltung des Staates auszuüben. Allein der Bundesverband der Deutschen Industrie und die Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände haben insgesamt über 1000 Unterverbände. Das Handwerk ist in 56 Kammern, 366 Kreishandwerkerschaften, 69 Zentralfach- und Bundesinnungsverbänden, 591 Landesfach- und Landesinnungsverbänden sowie rund 7000 Innungen organisiert. Alle fordern Aufmerksamkeit und Interesse an ihren Vorhaben und Nöten. Gleichzeitig erwarten die Vertreter der Verbände kompetente Bearbeitung ihrer Belange. Das erfordert ein kaum zu erlangendes Fachwissen von den Mitgliedern des Bundestages. Die Lobbyisten als Quelle dieses Wissens gewinnen an Bedeutung, ebenso wie spezielle Berater. Diese sind Vermittler zwischen den Unternehmen und der Politik. Nicht zuletzt sollen sie die von ihnen beratenen Politiker für die Probleme und Interessen der Unternehmen oder des Wirtschaftszweiges sensibilisieren. Bei den Beratern unterscheidet man in drei Kategorien:

1.
intern tätige Angestellte der Parteien und ihrer Stiftungen, als Beamte oder Angestellte der Ministerien oder des Bundestages.

2.
Mehr oder weniger prominente persönliche Berater, die entweder aus Freundschaft, oder in Erwartung zukünftiger Gefälligkeiten bzw. aus Pflege ihres eigenen Netzwerkes tätig sind.

3.
Externe Personen, die unabhängig sind und auf Honorarbasis arbeiten.

Die erste Kategorie fällt in der Öffentlichkeit kaum auf, die zweite Kategorie ist regelmäßig in den Medien präsent, über die dritte Kategorie wird meist Stillschweigen gewahrt. Bundeskanzler Schröder hat in seinem Beraterstab Vertreter aus Unternehmen wie der VEBA AG, der Deutschen Telekom AG, der IG Bergbau-Chemie-Energie, der Volkswagen AG, der Norddeutschen Landesbank sowie von Medienunternehmen wie Die Woche.

Umso mehr Ämter und Funktionen ein Abgeordneter inne hat, je bedeutender seine Person auf dem politischen Parkett ist, desto mehr Mitarbeiter und Berater hat er. Die Hauptaufgabe dieser Stäbe besteht im recherchieren und vorbereiten. Ihre Ergebnisse stimmen sie mit den Beratern und Mitarbeitern anderer Abgeordneter ab, wodurch sie einen enormen Einfluss auf die politischen Aktivitäten der Abgeordneten erlangen. Die politische Diskussion wird demnach massiv von den Mitarbeiter- bzw. Beraterstäben beeinflusst. In diesem Zusammenhang taucht häufig der Begriff der „Puplic Affairs“ auf. Damit ist die Interessenvertretung von Unternehmen gegenüber Entscheidungsträgern gemeint. Auch Meinungsführer und Weichensteller in Verwaltung, Medien und Verbänden sind in den Kommunikationsprozess eingebunden. 

Dabei gilt es Schwerpunkte zu setzen, die in der Politik Beachtung finden und als gesellschaftlich relevant anerkannt werden. Dazu bedienen sich die Unternehmen der Methode des „Agenda Setting“. Mittels dieser Methode entwickeln die Unternehmen relevante Inhalte, die als Denkanstöße zu ökonomischen, technologischen oder gesellschaftlichen Problemfeldern auf der politischen Tagesordnung platziert werden. Somit kann der Unternehmer seine Anregungen und Forderungen einbringen, ohne als Bittsteller auftreten zu müssen. Es gibt überdies fest organisierte Veranstaltungen zur Kontaktpflege zwischen Unternehmen und Politikern, so z.B. der sogenannte „Politische Salon“. Bei diesen Veranstaltungen kommt es zu informativen und vertraulichen Begegnungen zwischen Wirtschaft und Politik.

Zusammenfassung

Bei ihrer Arbeit im und außerhalb des Parlamentes und darüber hinaus bei allen Entscheidungen im Parlament, werden die Abgeordneten von einem weitverzweigten Netz von Lobbyisten und Eliten beeinflusst. Sie können sich dieser Beeinflussung nicht entziehen, schon allein wegen der notwendigen Zusammenarbeit mit diesen Kreisen. Ohne die Informationen, das Fachwissen und die Loyalität der Lobby, der Eliten und der Medien, könnte kein Bundestagsabgeordneter sein Mandat aufrechterhalten. Sicher ist den Verbänden und Interessenvertretern eine Verfolgung von egoistischen Partikularinteressen nicht abzusprechen, jedoch dienen gerade diese auch zur Durchdringung des komplexen Systems. 

Aus dem Lobbyismus geht letztendlich ein weitvernetztes System des organisierten Pluralismus hervor. Es ist ein System des Gebens und Nehmens und beschreibt eine Vielzahl von gegenseitigen Interdependenzbeziehungen. Durch die Verbände und ihre Interessenvertreter ist eine schnelle Verfügbarkeit von konzentrierter Sachkompetenz gegeben, dafür fließen ihre Interessen zielgerichtet in das politische Geschehen im Bundestag ein. Somit ist es sicher übertrieben, von einem Verbändestaat zu sprechen, deren starker Einfluss auf die politische Willensbildung ist aber nicht von der Hand zu weisen. Kooperation zwischen Politik und den Verbänden ist das erklärte Ziel der an diesem „Tauschgeschäft“ Beteiligten, somit werden die Interessengruppen in die gesamtstaatliche Verantwortung eingebunden.

Den Deutschen Bundestag als Dienstleister für Eliten und Lobbyisten zu bezeichnen ist somit wohl eher unangebracht, doch sollte man sich der Macht und Einflussnahme der Lobbyisten bewusst sein.

